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schäften, der Staats- und Wirtschafts
organe - insbesondere der Leiter -, 
das auf der grundlegenden Überein
stimmung der persönlichen und kol
lektiven Interessen der Werktätigen 
mit den gesellschaftlichen Erforder
nissen beruht, den jeweiligen Forde
rungen des -> sozialistischen Staates 
nach gesellschaftsgemäßem Handeln 
entspricht und die einheitliche Stel
lung der Werktätigen als Produzen
ten, Träger der Staatsmacht und so
zialistische Eigentümer weiter festi
gen hilft. Dieses Handeln ist in den 
rechtlich fixierten Verhaltens regeln 
(-► sozialistisches Recht), in den -> 
Grundrechten und Grundpflichten der 
Bürger vorgezeichnet. Unter verant
wortungsbewußter Mitwirkung der 
Werktätigen sind diese Verhaltens
regeln von den dazu befugten Macht
organen nach den in der Verfassung 
verankerten Grundsätzen des demo
kratischen Zentralismus erlassen 
worden. Die Einhaltung der S. ist 
Pflicht jedes Bürgers. Eine be
sondere Verantwortung für die 
Wahrung der S. tragen als Be
auftragte der Arbeiter-und-Bauern- 
Macht die Staatsfunktionäre. Ihre 
Arbeit in den Staatsorganen ist 
eine Ehre und hohe Verpflichtung. 
Ihr Verhalten muß innerhalb und 
außerhalb ihrer dienstlichen Tätig
keit der Verfassung und der soziali
stischen Moral entsprechen. Die S. ist 
von grundsätzlicher Bedeutung für 
den Aufbau der entwickelten sozia
listischen Gesellschaft in der DDR. 
Sie ist als aktives und schöpferisches 
gesellschaftsgemäßes Verhalten der 
Bürger und ihrer Kollektive darauf 
gerichtet, die staatsbürgerliche bzw. 
staatliche Verantwortung, d. h. die 
Gesamtheit der für sie geltenden 
Rechte und Pflichten zu verwirk
lichen. Sie hat die Aufgabe, in be
wußter Einhaltung der Rechtsord
nung das effektive Zusammenwirken 
aller Glieder der Gesellschaft, das 
reibungslose Ineinandergreifen des 
komplizierten Mechanismus unseres 
Staates und das sozialistische Han

deln der Bürger beim Aufbau der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft, 
bei der weiteren Erhöhung des Le
bensniveaus des Volkes auf der 
Grundlage eines hohen Entwicklungs
tempos der sozialistischen Produk
tion, ihrer Effektivität, des wissen
schaftlich-technischen Fortschritts und 
der Arbeitsproduktivität zu sichern. 
Die sozialistische S. ist notwendig, 
um den demokratischen Zentralis
mus im täglichen Leben zu realisie
ren, die Geschlossenheit des Han
delns aller Organe des Staates in 
engem Zusammenwirken mit den 
Werktätigen, ihren Kollektiven und 
gesellschaftlichen Organisationen zu 
sichern sowie die Einheit und Be
wußtheit aller im sozialistischen Staat 
verbündeten Klassen und Schichten 
unter Führung der Arbeiterklasse und 
ihrer marxistisch-leninistischen Partei 
zu gewährleisten. Die S. ist notwen
diger Bestandteil der sozialisti
schen Demokratie. Ihrer Festigung 
und strikten Durchsetzung dienen das 
sozialistische Recht und die ständige 
Entwicklung des Staats- und Rechts
bewußtseins durch die organisierende 
und erzieherische Tätigkeit der mar
xistisch-leninistischen Partei, des so
zialistischen Staates und der gesell
schaftlichen Organisationen, ^ insbe
sondere der Gewerkschaften. Ihre 
Arbeit ist darauf gerichtet, eine 
solche Arbeits- und Lebensweise, 
solch bewußte Verhaltensweise her
auszubilden, daß die freiwillige Be
achtung der S. zur allgemeinen Ge
wohnheit wird. Hohe S. wird im So
zialismus vor allem auf dem Wege 
der Überzeugung, durch gute Quali
tät der Leitung und Planung, also 
durch die Schaffung der ideologischen, 
organisatorischen und materiell-tech
nischen Voraussetzungen für gesell
schaftsgemäßes Verhalten erreicht. 
Gute Wahrung der sozialistischen S. 
wird nach dem Leistungsprinzip 
durch Staat und Gesellschaft mate
riell und moralisch anerkannt, z. B. 
durch die Verleihung staatlicher Aus
zeichnungen. Im Zuge der Festigung
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